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Stellungnahme des Landesschulbeirates Berlin zur BLVO 

 
 

Der Landesschulbeirat Berlin hat den Entwurf zur Änderung der BildungslaufbahnVO - BLVO zur 
Vorlage und in der Anhörung während der Sitzung am 14. November 2018 behandelt.  
 
Herr Duveneck erläuterte die Inhalte und Schwerpunkte der Entwurfsfassung in der o.g. Sitzung.  
Allen Mitgliedern des Gremiums wurde der Entwurf mit der Sitzungspost und per Mail im Vorfeld 
zugeschickt. Am Sitzungstag lagen einige Exemplare aus. Im Rahmen der Diskussion wurden viele 
Aspekte genauer betrachtet und fließen nun in diese Stellungnahme mit ein. 
 
Der Landesschulbeirat Berlin nimmt zu dieser Entwurfsfassung positiv zur Kenntnis. 
Durch die Änderungen in der Lehrerbildung und der damit verbunden Reduzierung der Lehramts-
abschlüsse, ist ein vergleichbare Bezahlung der Lehrkräfte erstrebenswert. 
 
Ergänzend möchten wir zu folgenden Teilaspekten anführen, bzw. offene Fragen anmerken: 
 
1. Können Erfahrungsstufen, die in der E11 erreicht wurden, in die E13 mitgenommen werden? 

 
2. Wie ändert sich durch die Hochgruppierung der Lehrkräfte deren Bruttogehalt? 

 
3. Einige Lehrkräfte besitzen inzwischen die Erfahrungsstufe 6. Kann diese mitgenommen wer-

den? 
 

4. In den Schulen wird es bei den Lehrerinnen und Lehrern sicherlich eine Reihe Fragen geben. 
Wir als Landesschulbeirat würden empfehlen als Information frühzeitig ein Schreiben an die 
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Schulen zu geben, um diese zu beantworten und damit die erhöhten Nachfragen bei der Per-
sonalstelle zu vermeiden. 

 
5. Die Personalstelle hatte in den letzten Jahren bei der Bearbeitung von Anträgen einen erhöh-

ten Zeitaufwand, der mit der geringen Besetzung begründet wurde. Kann sichergestellt wer-
den, dass bei den Lehrkräften, die fristgerecht diesen Antrag gestellt haben, die Anpassung 
auch zum 1. August 2019 erfolgt? 

 
6. Ist es sichergestellt, dass in den drei Fortbildungsbereichen Fachdidaktik, Fachwissenschaft und 

Heterogenität ab kommendem Jahr ausreichend zur Verfügung stehen, damit die angemahnte 
Fortbildung auch erfolgen kann. 
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